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Zusammenarbeit der Staatsanwaltschaft mit den örtlichen Volksvertretungen 
und ihren Organen bei der Festigung der sozialistischen Gesetzlichkeit
Das Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen und 
ihre Organe in der Deutschen Demokratischen Repu
blik vom 12. Juli 1973 (GBl. I S. 313)/1/ steht nach seiner 
Zielstellung und seinem Gehalt im engen Zusammen
hang mit dem Gesetz über den Ministerrat der DDR 
vom 16. Oktober 1972 (GBl. I S. 253) sowie der VO über 
die Aufgaben, Rechte und Pflichten der volkseigenen 
Betriebe, Kombinate-und WB vom 28. März 1973 (GBl. I 
S. 109). Es ist das gemeinsame Anliegen dieser Rechts
vorschriften, in Verwirklichung der Beschlüsse des 
VIII. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands die Aufgaben und Funktionen der ver
schiedenen staatlichen Leitungsorgane bei der Weiter
entwicklung der sozialistischen Demokratie verbindlich 
zu regeln./2/

Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlichkeit — 
fester Bestandteil der Leitungstätigkeit der örtlichen 
Organe

In der entwickelten sozialistischen Gesellschaft wächst 
die Rolle der sozialistischen Staatsmacht. Entsprechend 
dem Prinzip des demokratischen Zentralismus hat sie 
den einheitlichen Willen der machtausübenden Arbei
terklasse im ganzen Staat zu verwirklichen und dabei 
die Aktivität und Schöpferkraft der Werktätigen in 
Stadt und Land zu entwickeln und ihre volle Entfaltung 
zu fördern./3/
Mit dem Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen 
und ihre Organe werden gute Voraussetzungen geschaf
fen, um die staatliche Leitungstätigkeit entsprechend 
den hohen Ansprüchen zu vervollkommnen, die sich ob
jektiv aus dem erreichten gesellschaftlichen Entwick
lungsstand ergeben.
Das Gesetz regelt die Rolle der örtlichen Volksvertre
tungen als Organe der einheitlichen sozialistischen 
Staatsmacht. Sie haben in ihrem Territorium auf der 
Grundlage der Gesetze und anderen Rechtsvorschriften 
die einheitliche Staatspolitik der Arbeiter-und-Bauern- 
Macht in der DDR zu verwirklichen. Sie organisieren 
das Zusammenwirken aller politischen und gesellschaft
lichen Kräfte im jeweiligen Territorium, gewährleisten 
das Vertrauensverhältnis zwischen Bürgern und Staats
organen und fördern allseitig die Entwicklung der so
zialistischen Staats- und Gesellschaftsordnung. Inhalt 
und Ziel ihrer gesamten Tätigkeit werden durch die we
sensbestimmende Forderung sozialistischer Demokratie 
gekennzeichnet: sozialistische Persönlichkeiten heraus
zubilden und die Werktätigen zu befähigen, bewußt und 
schöpferisch an der Ausübung der politischen Macht 
teilzunehmen.
Dabei gehört es zum Wesen der sozialistischen Demo
kratie, die Gesetzlichkeit konsequent zu verwirklichen

11/ Der Verabschiedung des Gesetzes ging eine mehrmonatige 
öffentliche Diskussion über den Gesetzentwurf (vgl. dazu Pet
zold, NJ 1973 S. 103 ff.) voraus, an der mehr als 1,5 Millionen 
Bürger teilnahmen. Der Entwurf fand bei allen Staatsanwälten 
lebhaftes Interesse, das sich besonders auf die Regelung über 
die Aufgaben, Rechte und Pflichten der örtlichen Volksver
tretungen und ihre Organe zur Gewährleistung von Gesetz
lichkeit, Sicherheit und Ordnung konzentrierte. Aus den Rei
hen der Staatsanwaltschaft sind dem Ministerrat mehrere 
Vorschläge zur Verwertung bei der weiteren Arbeit am Ent
wurf zugeleitet worden.
12/ Vgl. Petzold, „Ein folgerichtiger Schritt zur weiteren Ent
wicklung der sozialistischen Demokratie (Zum Gesetz über die 
örtlichen Volksvertretungen und ihre Organe in der DDR)“, 
NJ 1973 S. 431 ff.
/3/ Vgl. Honecker, Bericht des Zentralkomitees an den 
VIII. Parteitag der SED, Berlin 1971, S. 64 ff.

und das sozialistische Recht bewußt und diszipliniert 
einzuhalten. „Die konsequente Wahrung der sozialisti
schen Gesetzlichkeit ist unabdingbar, weil es um die 
Verwirklichung der Aufgaben und Verhaltensnormen 
geht, die von der führenden Arbeiterklasse in Ausübung 
ihrer politischen Macht und zur Sicherung der Interes
sen aller Werktätigen zum Gesetz erhoben wurden. 
Nur die einheitliche Durchsetzung des sozialistischen 
Rechts sichert das kontinuierliche Voranschreiten beim 
weiteren Aufbau der sozialistischen Gesellschaft.“^/
Die Verantwortung der örtlichen Volksvertretungen und 
ihrer Organe für die Festigung der sozialistischen Ge
setzlichkeit und die Erhöhung von Sicherheit und Ord
nung als fester Bestandteil ihrer Leitungstätigkeit ist 
daher im neuen Gesetz durchgehend hervorgehoben 
worden./5/ Sie umfaßt neben generellen Pflichten auch 
spezifische Aufgaben. Diese betreffen insbesondere
— den Schutz des sozialistischen Eigentums, des Lebens, 

der Gesundheit und des Eigentums der Bürger;
— die Verhütung und Bekämpfung von Bränden, Ha

varien und anderen Schadensfällen;
— die Gewährleistung der Verkehrssicherheit;
— Maßnahmen zur Verhütung von Straftaten und an

deren Rechtsverletzungen, vor allem zur Beseitigung 
ihrer Ursachen und Bedingungen.

Hierbei handelt es sich um Aufgaben der örtlichen 
Volksvertretungen und ihrer Organe, die aus ihrer Ge
samtverantwortung für die staatliche Leitung der Ent
wicklung im Territorium erwachsen.
Für die Erfüllung ihrer Aufgaben zur Durchsetzung der 
sozialistischen Gesetzlichkeit und zur Erhöhung von Si
cherheit und Ordnung sind die örtlichen Volksvertre
tungen mit umfassenden Rechten und Vollmachten aus
gestattet. Neben den generellen Regelungen, wie sie in 
den Kapiteln I und II des Gesetzes getroffen wurden, 
sind hier insbesondere die in den §§ 34, 48 und 68 fixier
ten Rechte der örtlichen Volksvertretungen und ihrer 
Räte zu nennen. Sie machen deutlich, wie Verantwor
tung und Autorität der örtlichen Organe der Staats
macht auch gegenüber den ihnen nicht unterstellten Or
ganen, Betrieben und Einrichtungen gewachsen sind. 
Das betrifft vor allem die umfassende Verbindlichkeit 
ihrer Beschlüsse auf dem Gebiet der Sicherheit und Ord
nung in ihrem Territorium und das Recht, Rechenschaft 
zu fordern.
Von Bedeutung sind auch die Prinzipien für die Gestal
tung der Zusammenarbeit der örtlichen Volksvertretun
gen mit den Justiz- und Sicherheits- sowie den Kon
trollorganen. Diese Prinzipien sind sowohl nach den Lei
tungsebenen als auch nach der unterschiedlichen staats
rechtlichen Stellung der einzelnen Organe differenziert 
ausgestaltet. So ergibt sich die Rechenschaftspflicht der 
Richter nach § 34 Abs. 4 bzw. § 48 Abs. 3 des Gesetzes 
aus ihrer Wählbarkeit. Die Informations- und Aus
kunftspflicht der Staatsanwälte resultiert aus ihrer Ver
antwortung für die Aufsicht über die Gesetzlichkeit und 
für die Leitung des Kampfes gegen Straftaten.
Bei der schöpferischen und gesellschaftlich wirksamen 
Realisierung des Gesetzes vom 12. Juli 1973 haben die 
Justiz- und Sicherheitsorgane ihren Beitrag mit Initia-

/4/ Ebert, Der VIII. Parteitag der SED über die Entwicklung 
der sozialistischen Demokratie. Die Aufgaben zur Erhöhung 
der Rolle der örtlichen Volksvertretungen, Berlin 1973, S. 30.
151 VgL hierzu insbesondere §§ 2 Abs. 6, 12 Abs. 2, 15 Abs. 2, 17 
Abs. 1 des Gesetzes.
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